
 

 

 

 

 

 

 

Nachweis der Lieferung von Nutzwasser (Brauchwasser) 
 

durch die Freiwillige Feuerwehr ……………………… 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen. Formulare bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen! 

Anforderer:   

Herr/Frau/Firma 

 

 

Straße und Hausnummer 

 

 

PLZ Ort 

Telefonnummer 

 

E-Mail-Adresse 

 

 

Gelieferte Menge in m³ Rechnungspreis  

Die Bürgermeisterin hat den Feuerwehrkommandanten gemäß § 71 Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl 

215/1959 und 207/1969 ermächtigt, den Transport von Wasser aus der gemeindeeigenen 

Wasserversorgungsanlage durchzuführen. 

 

Die Freiwillige Feuerwehr gibt das zu transportierende Nutzwasser in vom Anforderer zur Verfügung 

gestellte Vorratsbehälter wie Brunnen, Wassertank oder ähnliche Behälter ab, wobei der Anforderer 

mit seiner Unterschrift ausdrücklich zur Kenntnis nimmt, dass der Genuss des Nutzwassers für 

Menschen nur unter folgender Voraussetzung gestattet ist: Desinfektion des Nutzwassers beim 

Verbraucher durch Abkochen. (Wassersiedetemperatur über eine Dauer von 10 Minuten) 

 

 

……………… ………………….. ………………………………………………………… 

 Ort Datum Unterschrift  
 

RICHTLINIEN 
 
1. Anforderer nimmt im Notfall mit der Feuerwehr Kontakt auf und gibt die benötigte Wassermenge bekannt. 

2. Die Freiwillige Feuerwehr koordiniert mit dem Wassernetzbetreiber die benötigte Wassermenge und die zur 

Verfügung stehende Entnahmestelle. 

3. Anforderer bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass es sich um Nutzwasser handelt (kein Trinkwasser). 

4. Abrechnung:  

Der Transport wird durch die Feuerwehr gemäß Tarifordnung des Landesfeuerwehrverbandes verrechnet. 

Der Tarif für das Brauchwasser wird mit € 3,00/m³ (Stand: 1.1.2024) festgelegt und durch den 

Wassernetzbetreiber verrechnet. 

5. Diese Regelung sollte nur in Notfällen von den privaten Wasserversorgern in Anspruch genommen werden. 

Diese werden darauf hingewiesen, dass Sie weitere Maßnahmen für die Sicherstellung der Versorgung Ihrer 

Wasserbezieher zu treffen haben (Quellankauf, Neufassung, Sanierung etc.). 


